
Kurzprotokoll

Sitzung des Gemeinderates
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Vorsitz: Oberbürgermeister Martin G. Kaufmann

Öffentliche Sitzung

Ö 1 Einwohnerfragestunde

Ö 2 Bekanntgaben

Ö 3 Urbane Seilbahn in Leonberg 
Beauftragung einer Machbarkeitsstudie

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  mehrheitlich bei 10 Gegenstimmen 
und 3 Enthaltungen:

1. Mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie über den Bau einer Seilschwebebahn 
als Teil des ÖPNV-Systems der Stadt Leonberg wird die Bietergemeinschaft Drees & 
Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH Stuttgart zusammen mit 
der Ingenieurgesellschaft Verkehr IGV GmbH & Co. KG Stuttgart und Zatran GmbH, 
Dornbirn beauftragt.
  

2. Das Honorar für die zu beauftragenden Leistungen beträgt maximal 56.000 € netto.
  

3. Die Beauftragung steht unter dem Vorbehalt, dass sich das Land Baden-Württemberg 
hälftig an den Kosten der Durchführung der Machbarkeitsstudie beteiligt .
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4. Im Falle einer Beauftragung sind ausschließlich die Positionen 1 (streckenabhängige 

Aspekte mit Potenzialabschätzung, technischer Machbarkeit, städtebaulicher Integrati-
on und in das Landschaftsbild, wirtschaftliche Machbarkeit, ÖV-Konzeption) und Posi-
tion 2 (Empfehlung Vorzugsvariante) zu beleuchten.

Ö 4 Personalausgaben und Stellenplan 2019

Der Tagesordnungspunkt wird unter Top Ö 4.1 behandelt.

Ö 4.1 Personalausgaben und Stellenplan 2019

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n :

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Vorlage 2018/200-001 aus dem Finanz- und Verwal-
tungsausschuss wurde Folgendes beschlossen:

1. Dem Stellenplan 2019 und den voraussichtlichen Personalkosten wird zugestimmt.
Die Stellenübersichten (Teile A bis D) werden Bestandteil des Haushaltsplanes 2019.

2. Die Strukturdaten des Personalbestandes Stand 31.08.2018 werden zur Kenntnis
genommen. 

3. Den dargestellten Maßnahmen zur Sicherung des qualifizierten Personalbestandes 
wird zugestimmt.

Ö 5 Haushaltsplan 2019

Ö 5.1 Haushaltsplanentwurf 2019 (Schulhaushalt) mit mittelfristiger
Investitionsplanung 2019 - 2022

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei 7  Enthaltungen:

Der Teilhaushalt 03 – Produktbereich 21 – des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2019 wird
unter Berücksichtigung der Änderungen der Verwaltung im Laufe des Haushaltsplanverfah-
rens 2019 beschlossen.

Ö 5.2 Jugendmusikschule Leonberg
Änderung der Gebührensatzung ab 01.01.2019

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
und ohne Enthaltung:
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Gebührensatzung
der Jugendmusikschule Leonberg

 vom 18. Dezember 2018
(gültig ab 01.01.2019)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
19.06.2018 und §§ 2, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
vom 07.11.2017, hat der Gemeinderat am 18.12.2018 folgende Gebührensatzung für die Ju-
gendmusikschule Leonberg beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Für die Teilnahme am Unterricht der Jugendmusikschule wird von der Stadt Leonberg eine 
Unterrichtsgebühr erhoben.

§ 2
Unterrichtsgebühren

(1) Schüler/-innen aus Leonberg erhalten, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, eine Er-
mäßigung auf die festgesetzten Grundgebühren.

(2) Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 12,75 EUR. Nach Unterrichtsunterbrechung von 
mehr als zwei Jahren ist erneut eine Aufnahmegebühr zu zahlen.

(3) Die Unterrichtsgebühr beträgt monatlich bei je einer Unterrichtsstunde in der Woche:

Art des Unterrichts Grund- Leonberger Ermäßigte
gebühr Ermässigung Gebühr
EUR EUR EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

1. Klassenunterricht (Gebühr pro Schüler/-in)

1.1. Rhythmisch-musikalische Grundausbildung /
       Eltern-Kind-Gruppen / Elementare Spielkreise
       (60 Minuten), davon 50 Minuten reine Unter-
       richtszeit, bei Vorschulkindern 45 Minuten  30,00     3,50   26,50
(Wenn weniger als 10 Schüler/-innen in einer Gruppe sind, kann die Unterrichtszeit verkürzt wer-
den.)
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1.2. Instrumentenkarussell  47,30     7,50   39,80

1.3. Musiklehre und Hörerziehung (60 Minuten)  35,00     4,00   31,00
(Wenn weniger als 6 Schüler/-innen in einer Gruppe sind, kann die Unterrichtszeit verkürzt wer-
den.)
Für Schüler in der Begabtenklasse entfällt diese Gebühr.

Art des Unterrichts Grund- Leonberger Ermäßigte
gebühr Ermässigung Gebühr
EUR EUR EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

2. Gruppenunterricht (Gebühr pro Schüler/-in)
2-er Gruppe          (30 Minuten)   50,80     7,80   43,00
2-er Gruppe          (45 Minuten)   68,40     7,90   60,50

3-er Gruppe          (45 Minuten)   50,80     7,80   43,00
3-er Gruppe          (60 Minuten)   67,80     8,30   59,50

4-er Gruppe          (45 Minuten)   43,80     7,30   36,50
4-er Gruppe          (60 Minuten)   50,80     7,80   43,00

5 bis 6-er Gruppe (45 Minuten)   36,80     7,30   29,50
5 bis 6-er Gruppe (60 Minuten)   43,80     7,30   36,50
Wenn ein/e Schüler/-in nicht in einer Gruppe unterzubringen ist und nur einzeln unterrichtet wer-
den kann, wird die Unterrichtszeit auf 15 Minuten gekürzt. Es wird hier die Gebühr der 2er Gruppe 
(30 Minuten) berechnet. Die Gruppeneinteilungen werden aufgrund musikpädagogischer Überle-
gungen und ausschließlich auf Anweisung der Schulleitung bzw. Fachbereichsleitung vorgenom-
men. Die Unterrichtsform 4-er Gruppe 45 Minuten ist als Ausnahme zu betrachten und nur in Ab-
sprache mit Schul- und Fachbereichsleitung möglich.

3. Einzelunterricht
30 Minuten   82,30  12,30   70,00
45 Minuten 129,70  18,70 111,00
60 Minuten 173,93  17,70 156,23
45 Minuten (Förderstunde) 118,50  16,70 101,80
60 Minuten (Förderstunde) 158,50  23,00 135,50

Förderstunden werden im Rahmen der Möglichkeiten und nur auf Vorschlag und Veranlassung 
von Fachbereichsleitung und Schulleitung vergeben. Sie können befristet werden. Ein Anspruch 
auf eine Förderstunde besteht nicht.

4. Rockband-Unterricht (Gebühr pro Schüler/-in)
ab 5 Bandmitgliedern (60 Minuten)   32,50    3,95   28,55
4 Bandmitglieder        (60 Minuten)   40,60    4,75   35,85
3 Bandmitglieder        (60 Minuten)   54,00    6,40   47,60

Eine Rockband muss aus mindestens 3 Bandmitgliedern bestehen. Bei weniger als 5 Bandteil-
nehmern wird eine anteilig höhere Gebühr erhoben. Sinkt bei einer bestehenden Rockband die
Teilnehmerzahl unter 3 Bandmitglieder, muss die gesamte Rockband unter Einhaltung der
entsprechenden Kündigungsfrist aufgelöst werden. 
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5. Korrepetition Jugend musiziert
Pauschalbetrag
Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe I-II:   50,00
Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe III:    80,00
Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe IV-VI: 100,00
Bundeswettbewerb: 150,00  

Art des Unterrichts Grundgebühr
EUR

------------------------------------------------------------------------------------------

6. Erwachsene

6.1. Gruppenunterricht (Gebühr pro Schüler/-in)
2-er Gruppe          (30 Minuten)   60,50
2-er Gruppe          (45 Minuten)   85,00

3-er Gruppe          (45 Minuten)   60,50
3-er Gruppe          (60 Minuten)   84,70

4-er Gruppe          (45 Minuten)   50,00
4-er Gruppe          (60 Minuten)   60,50

5 bis 6-er Gruppe (45 Minuten)   39,50
5 bis 6-er Gruppe (60 Minuten)   50,00

6.2. Einzelunterricht
30 Minuten 100,60
45 Minuten 148,50
60 Minuten 198,00

6.3. Rockband-Unterricht (Gebühr pro Schüler/-in)
ab 5 Bandmitgliedern (60 Minuten)   38,60
4 Bandmitglieder        (60 Minuten)   48,35 
3 Bandmitglieder        (60 Minuten)   64,10

6.4. Klassenunterricht für Erwachsene 
(Elternflöten, Jazzband, Percussion, etc.)
pro Unterrichtseinheit 
60 Minuten   28,50

7. Korrepetitionsstunde
pro Unterrichtseinheit
30 Minuten   29,10
45 Minuten   42,60

8. Instrumentalklassen-Unterricht
Der Instrumentalklassen-Unterricht ist eine Kooperation mit dem Albert-Schweitzer-Gym-
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nasium und dem Johannes-Kepler-Gymnasium sowie mit der August-Lämmle-Schule. 
Die Teilnahme an der Instrumentalklasse kostet während der Dauer von zwei Jahren pro 
Schüler 39,50 EUR, die von den Eltern aufgebracht werden. Darin enthalten sind alle Zu-
satzkosten für den Unterricht wie Leihgebühr, Versicherung und Wartung der Instrumente 
sowie Unterrichtsgebühren für die zusätzlich erforderlichen Instrumentalpädagogen der 
Jugendmusikschule Leonberg. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Kleinreparaturen und 
Verschleißteilen ein Eigenanteil von bis zu 25,00 EUR vom Zahlungspflichtigen selbst zu 
tragen ist. Bei Vorlage eines gültigen Leonberger Familienpasses wird eine Ermäßigung 
von 50% auf die anteilige Unterrichtsgebühr des Monatsbeitrags gewährt. Es werden kei-
ne weiteren Ermäßigungen auf diese Gebühr gewährt.
9. AG-Unterricht
Die Kursgebühren sämtlicher AGs sind abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Bitte er-
fragen Sie die Gebühren im Sekretariat der Jugendmusikschule Leonberg.

10. Entgelte für Instrumenten-Nutzung
10.1.Die Entgelte für die Instrumentenmiete werden auf einem gesonderten Blatt ausge-

wiesen   und eventuelle Änderungen jeweils zum Semesterbeginn durch die Schul-
leitung festgesetzt. Spezielle Instrumente, die nicht für das reguläre eigene Üben 
sondern zur Spielfähigkeit eines Ensembles, Spielkreises oder Orchesters der Ju-
gendmusikschule Leonberg benötigt werden, werden kostenlos verliehen.

10.2.Die Gebühr für die Nutzung der schuleigenen Instrumente (Klavier, Schlagzeug, 
nicht Mietinstrumente) während des Unterrichts beträgt 1,00 EUR pro Schüler/in pro 
Monat/ Fach.

11. Ensembles
Für die Teilnahme an Ensembles, Spielkreisen und Orchestern wird für Schüler/-innen bis 
18 Jahre, die ein Instrument als Hauptfach an der Jugendmusikschule belegen, keine Ge-
bühr

erhoben. 

Für die Teilnahme an Ensembles, Spielkreisen und Orchestern, ohne gleichzeitigen Be-
such eines Hauptfachunterrichts, wird für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre eine Un-
terrichtsgebühr in Höhe von 5,00 EUR pro Monat erhoben. Für die Ensembles für Er-
wachsene, die ein Instrument als Hauptfach an der Jugendmusikschule belegen, wird kei-
ne Gebühr erhoben. Für die Teilnahme an Ensembles ohne gleichzeitigen Besuch eines 
Hauptfachunterrichts, wird für Erwachsene eine Unterrichtsgebühr in Höhe von 10,00 
EUR pro Monat erhoben. Für die Mitgliedschaft im Sinfonieorchester besteht eine separa-
te Regelung zur Entrichtung eines Unkostenbeitrages.

12. Gebühren für Erwachsene
Mit Vollendung des 18. Lebensjahres werden Unterrichtsgebühren für Erwachsene erho-
ben. 
Hiervon ausgenommen sind Schüler/-innen, Studenten/-innen, Bundesfreiwilligendienst-
leistende und Teilnehmer am freiwilligen Wehrdienst sowie des Freiwilligen Sozialen Jah-
res (FSJ), Auszubildende und Praktikanten/-innen bis maximal zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres. Über diesen Status muss der jeweilige Schüler ab Volljährigkeit unaufge-
fordert einen schriftlichen Nachweis vorlegen. Die ermäßigte Gebühr wird auf Grundlage 
des schriftlichen Nachweises gewährt. Sollte der Nachweis befristet sein, muss nach Ab-
lauf der Bescheinigung wieder unaufgefordert ein weiterer Nachweis vorgelegt werden. 
Im Falle einer Nichtvorlage wird die Unterrichtsgebühr für Erwachsene ab dem ersten des 
Monats, in dem diese volljährig werden, erhoben, bzw. ab Beendigung der Bescheini-
gung. Bei nachträglicher Vorlage wird die Grund-/ 
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Schülergebühr ab dem darauffolgenden Ersten eines Monats berechnet.

13. Separate Regelungen
13.1.Die Schulleitung ist berechtigt, außerhalb der Gebührenordnung Kursgebühren für 

Sonderveranstaltungen und Erprobungsangebote in Absprache mit dem Amt für 
Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing festzusetzen, u. a. für Ko-
operationsangebote in Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen, örtli-
chen Vereinen o.ä.

13.2.Bei den Unterrichtsgebühren handelt es sich um eine Jahresgebühr, die in monatli-
chen Abschlagszahlungen fällig ist. Die Unterrichtsgebühr ist auch für die Ferien, 
die sonstigen schulfreien Tage und die gesetzlichen Feiertage zu zahlen. Dassel-
be gilt, wenn ein/-e Schüler/-in dem Unterricht fernbleibt, ohne dass eine Abmel-
dung oder ein Ausschluss erfolgt ist.

§ 3
Ermäßigungen

(1) 1. Inhaber/-innen des Familienpasses der Stadt Leonberg wird 50 % Gebührennachlass 
gewährt (Sozialermäßigung). Der Familienpass ist der Verwaltung unaufgefordert und 
auch bei Verlängerung rechtzeitig unaufgefordert vorzulegen. Es besteht sonst kein 
Rechtsanspruch auf Gewährung der Ermäßigung für diese Zeit.

2. Unabhängig davon gewährt die Jugendmusikschule Geschwisterermäßigungen:

Stufe 1: Gebührennachlass für das 2. Kind: 20 %
Stufe 2: Gebührennachlass für das 3. und jedes weitere Kind: 40 %

Als erstes Kind gilt das Kind, für das die höchsten Unterrichtsgebühren fällig werden. 
Die weitere Reihenfolge der Geschwisterermäßigung richtet sich nach der Höhe der 
Einzelgebühren.

3. Ebenfalls unabhängig davon werden folgende Mehrfächerermäßigungen gewährt:

Gebührennachlass für das 2. Fach: 20 %
Gebührennachlass für das 3. und jedes weitere Fach: 40 %

Die für die Ermäßigung maßgebliche Reihenfolge richtet sich nach der Höhe der Un-
terrichtsgebühren für die einzelnen Fächer entsprechend der Regelung für Geschwis-
terermäßigungen.

     4. Aufnahmegebühr, Korrepetitionsstunden, Benutzungsgebühr schuleigener Instrumente 
und Instrumentenmiete sind von den Ermäßigungen ausgenommen. Auf die Erwachse-
nengebühr wird lediglich die Sozialermäßigung gewährt.

(2) 1. Bei längerer Erkrankung eines/ einer Schülers/ Schülerin wird die Unterrichtsgebühr 
auf Vorlage eines ärztlichen Attestes ab der vierten stundenplanmäßigen Unterrichts-
stunde um 90 % ermäßigt. Ferien und Feiertage sind davon ausgeschlossen.

2. Bei Erkrankung der Lehrkraft oder aus schulischen Gründen können bis zu zwei 
Stunden im Semester ausfallen, ohne dass ein Anspruch auf Erstattung der Unter-
richtsgebühren besteht. Ab der dritten Stunde wird die Unterrichtsgebühr für die jeweils 
ausgefallene Stunde zurückerstattet. Ferien und Feiertage sind davon ausgeschlossen. 
Bei fortlaufender längerer Krankheit (über mehrere Monate hin) der Lehrkraft, sind bei 
der Rückerstattung der Gebühr die Ferien und Feiertage mit zu berücksichtigen.



Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2018 Seite: 8/23

3. Bei einem Auslandsaufenthaltes eines/ einer Schülers/ Schülerin von mind. 4 Wo-
chen werden die Unterrichtsstunden der Abwesenheit des jeweiligen Schülers nach 
fristgerechter Mitteilung vor dem Auslandsaufenthalt durch die jeweilige Lehrkraft vor- 
oder nachgeholt. Sollte es nicht möglich sein, den kompletten Unterricht vor- oder 
nachzuholen, erfolgt eine separate Gutschrift der nicht gegebenen Unterrichtsstunden. 
Ferien und Feiertage sind hiervon ausgenommen. Eine Gutschrift kann jedoch nicht er-
folgen, wenn die von der Lehrkraft angebotenen Vor- bzw. Nachholstunden von dem 
jeweiligen Schüler nicht wahrgenommen werden können. 
Falls der Auslandsaufenthalt nicht fristgerecht mitgeteilt wurde, besteht kein Anspruch 
auf das Vor- bzw. Nachholen des Unterrichts. Eine Gutschrift von der Unterrichtsstun-
de kann dann ab der vierten ausgefallenen Stunde erfolgen. 

Um eine fristgerechte Mitteilung einzuhalten, muss das Sekretariat der Jugendmusik-
schule Leonberg mind. drei Monate vor dem Auslandsaufenthalt schriftlich informiert 
werden. 

4. Gutschriften werden nach Semesterende im darauffolgenden Quartal erstattet.

5. In besonders begründeten Einzelfällen kann durch Entscheidung der Schulleitung in 
Abstimmung mit dem Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing 
die Unterrichtsgebühr ganz oder teilweise erlassen bzw. sonstige Abweichungen von 
dieser Gebührensatzung vorgenommen werden.

§ 4
Schuldner

(1) Schuldner der Unterrichtsgebühren sind:

a) bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter,

b) bei Volljährigen der/die Schüler/-in selbst,

c) wer die Verpflichtung zur Zahlung der Unterrichtsgebühren gegenüber der Stadt durch 
schriftliche Erklärung übernommen hat.

(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung, Fälligkeit und Zahlungsweise der Unterrichtsgebühren

(1) Die Verpflichtung zur Zahlung der Unterrichtsgebühren der Jugendmusikschule entsteht 
mit dem ersten Tag des Monats, in dem die erste Unterrichtsstunde erteilt wird. Sie endet 
mit dem Ausscheiden aus der Jugendmusikschule. Kündigungen sind gemäß § 9 Abs. 2 
der Schulordnung schriftlich an die Jugendmusikschule zu richten.

(2) Die Unterrichtsgebühr für den laufenden Monat ist jeweils am 15. des Monats zur Zah-
lung fällig.

(3) Gebührenbescheide erhalten die Zahlungspflichtigen nur bei erstmaliger Fälligkeit oder 
bei Änderungen im Betrag der Unterrichtsgebühren. In allen anderen Fällen werden die 
Monatsraten nicht gesondert angefordert.

(4) Zahlungen sind nur an die Stadtkasse Leonberg zu leisten. 
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§ 6
In-Kraft-Treten

Die Gebührensatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ge-
bührensatzung vom 20. Dezember 2016 außer Kraft.

Ö 5.2.1 Jugendmusikschule Leonberg
Redaktionelle Änderung der Gebührensatzung ab 01.01.2019

Der Tagesordnungspunkt wird unter Top Ö 5.2 behandelt.

Ö 5.3 Jugendmusikschule Leonberg
Haushaltsplanentwurf 2019

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig ohne Enthaltung:

Dem Haushaltsplanentwurf für die Jugendmusikschule Leonberg Kostenstelle 26300000 in 
der vorliegenden Form wird zugestimmt.

Ö 5.4 Haushaltsentwurf 2019 der Volkshochschule Leonberg

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei 4  Enthaltungen:

Der Haushaltsentwurf 2019 für die Kostenstelle 27100000 (VHS) wird in der vorliegenden 
Form beschlossen. 

Ö 5.5 Haushaltsplan 2019 - Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019

Die Mitglieder des Gemeinderates n e h m e n  zur Kenntnis und b e s c h l i e ß e n  einstim-
mig ohne Enthaltung:

Mit der Maßgabe der heutigen Beschlüsse des Gemeinderates wird beschlossen:

Die Anträge zum Haushaltplanentwurf 2019 und die Stellungnahmen der Fachämter werden 
zur Kenntnis genommen oder entsprechend dem Beratungsergebnis der einzelnen Gremien 
beschlossen.

Zur ORW 02 71120* neuer Investitionsauftrag wird beantragt, die Summe von 15.000 € ohne 
Sperrvermerk für den Haushalt 2019 vorzusehen.

Ö 5.6 Haushaltsplan 2019 - Wortlaut der Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushaltsplanent-
wurf 2019

Der Tagesordnungspunkt wird bei Top 5.13, Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplans, Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs 
Stadtwerke Leonberg und des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg, aufgerufen.
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Ö 5.7 Haushaltsplan 2019 - Stellungnahmen zu den Haushaltsanträgen
Stellungnahme aus dem Ortschaftsrat Warmbronn vom 19.11.2018

Der Tagesordnungspunkt wird bei Top 5.5, Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 
2018/206-001, aufgerufen.

Ö 5.8 Haushaltsplan 2019 - Zusammenstellung der für den Stadtteil Warmbronn relevanten 
Haushaltsplandaten
- Anträge auf Ergänzungen durch den Ortschaftsrat Warmbronn

Der Tagesordnungspunkt wird bei Top 5.5, Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 
2018/206-001, aufgerufen.

Ö 5.9 Haushaltsplan 2019 - Zusammenstellung der für den Stadtteil Gebersheim relevanten 
Haushaltsplandaten
- Anträge auf Ergänzungen durch den Ortschaftsrat Gebersheim

Der Tagesordnungspunkt wird bei Top 5.5, Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 
2018/206-001, aufgerufen.

Ö 5.10 Haushaltsplan 2019 - Stellungnahmen zu den Haushaltsanträgen

Aus dem Ortschaftsrat Höfingen vom 21.11.2018

Der Tagesordnungspunkt wird bei Top 5.5, Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 
2018/206-001, aufgerufen.

Ö 5.11 Stellungnahmen zu den Haushaltsanträgen Stellungnahme aus dem Ortschaftsrat Gebers-
heim vom 21.11.2018

Der Tagesordnungspunkt wird bei Top 5.5, Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 
2018/206-001, aufgerufen.

Ö 5.12 Haushaltsplan 2019 - Stellungnahmen zu den Haushaltsanträgen

Der Tagesordnungspunkt wird bei Top 5.5, Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 
2018/206-001, aufgerufen.

Ö 5.13 Haushaltsplan 2019 - Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und des Haushalts-
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plans, Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Stadtwerke Leon-
berg und des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n :

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Vorlage 2018/200-001 aus dem Finanz- und Verwal-
tungsausschuss wurde Folgendes beschlossen:

1. die Haushaltssatzung der Stadt Leonberg für das Haushaltsjahr 2019.
2. den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt 2019 mit der Finanzpla-

nung für die Jahre 2020 bis 2022 auf Basis der Änderungsliste Stand 18.12.2018 nach 
der Gemeinderatssitzung.

3. die Ablehnung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebs Stadthalle. 
4. den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg.

Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen den Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäu-
Glems gemeinnützige GmbH zur Kenntnis.

Haushaltssatzung
der Stadt Leonberg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Ge-
meinderat am 18. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
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2.
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 145.194.205

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -145.446.937

1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -252.732

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 1.808.000

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 1.808.000

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 1.555.269

3. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit von 143.323.995

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit von -134.157.250

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

9.166.745

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 21.086.520

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -51.598.043

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstä-
tigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -30.511.523

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -21.344.778

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 26.670.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -5.526.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 21.144.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -200.778

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 
festgesetzt auf 26.670.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 40.551.523 EUR.

§ 4 Kassenkredite
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Bevollmächtigung der Verwaltung

Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der 
Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v. H.

der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.
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Ö 6 Kommunalwahlen am 26.05.2019
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- Bildung des Gemeindewahlausschusses

Der Tagesordnungspunkt wird unter Top Ö 6.1, Kommunalwahlen am 26.05.2018, 
behandelt.

Ö 6.1 Kommunalwahlen am 26.05.2019
- Bildung des Gemeindewahlausschusses

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig ohne Enthaltung:

1. Der Gemeindewahlausschuss wird aus dem Vorsitzenden und 6 Beisitzerinnen und Bei-
sitzern und deren Stellvertretungen gebildet.

 
2. Vorsitzender ist Oberbürgermeister Martin G. Kaufmann

1. Stellvertreter ist Hauptamtsleiter Peter Höfer
2. Stellvertreter ist Timon Friedel

 
3. Zu Beisitzern / Beisitzerinnen bzw. Stellvertretern/Stellvertreterinnen werden berufen:
 

Beisitzer/Beisitzerin Stellvertreter/Stellvertreterin
 
1. CDU Grupp, Alwin Schellong, Werner
 
2. FW Leo Krietenstein, Annegret Schulze, Manfred
 
3. SPD Engel, Hans Jürgen Hoffmann, Helga
 
4. Bündnis 90 / 

Die Grüne Prof. Dr. Kuhn, Axel Brockerhoff, Matthias
 
5. NLL ---- ----
 
6. FDP Schmidt, Ursula Schmidt, Wolfgang
 
7. S:ALZ Binder, Eva Dr. Schlicke, Hildrun
 
8. DIE LINKE ---- ----
 
 
 

Ö 7 Ergänzung der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Leonberg und Aktualisie-
rung der Besetzung der Ausschüsse, Ortsrecht 0003
Dezember 2018

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig ohne Enthaltung:

Der Ergänzung des Ortsrechtes Besetzung der Ausschüsse, OR 0003, wird zugestimmt.
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Ö 8 Interimslösung Kita West

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig ohne Enthaltung:

1. Der Gemeinderat stimmt dem Bau der Interimslösung (Modulbau, Aufbau und Anmietung 
für zunächst 3 Jahre) einer 3-gruppigen Kindertageseinrichtung auf dem stadteigenen 
Grundstück am Standort Distelfeldstraße 20/Mozartstraße zu.

2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Objektplanungsleistungen (Architekturbüro Nixdorf Con-
sult, Gerlingen) sowie die übrigen erforderlichen Ingenieurleistungen (Vermessung, Haustechnik, 
etc.) zu beauftragen.

3. Die Kosten zur Planung, Herstellung Errichtung, und Anmietung der Interimscontainer für die Lauf-
zeit von drei Jahren in Höhe von ca.  690.000,- EUR/brutto werden genehmigt.

4. Die 3-gruppige Kindertageseinrichtung wird in städtischer Trägerschaft betrieben. 

5. Für den Betrieb der Kindertageseinrichtung werden im städtischen Stellenplan 8,5 Fachkraft-Stel-
len, eine Küchenkraft mit einem BE von wöchentlich 15 Stunden und eine FSJ-Stelle vorgesehen. 
Die Personalkosten sowie die Kosten für die Ausstattung der Räume und für die Erstausstattung 
der Gruppen sind im Haushalt 2019 angemeldet.

Ö 9 Vergabe der Mittagsverpflegung für die Kindertageseinrichtung Kinderhaus Spitalhof

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig ohne Enthaltung:

Den Auftrag zur Erfüllung der Dienstleistung „Mittagsverpflegung für die Kindertageseinrich-
tung Kinderhaus Spitalhof“ über den Zeitraum vom 02.01.2019 bis 31.12.2020 erhält das Un-
ternehmen Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Dienststelle Böblingen, August-Borsig-Straße 3A, 
71032 Böblingen.

Die Option zur Verlängerung um 2 Jahre bis max. 31.12.2022 ist vorgesehen.

Ö 10 Einbau eines BHKW in der August-Lämmle-Schule

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig ohne Enthaltung:

1. In der August-Lämmle-Schule wird ein BHKW eingebaut 
2. Die voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 260.000 € werden genehmigt
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, ein geeignetes Planungsbüro zu beauftragen.

Ö 11 Zweckverband Breitbandausbau Landkreis Böblingen
- Beitritt der Stadt Leonberg

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  mehrheitlich mit 14 Ja-Stimmen, 
10 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen, den Beitritt zum Zweckverband Breitbandausbau 
Landkreis Böblingen.
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Ö 12 Gewerbegebietsentwicklung in Leonberg (Mühlpfad- Stiefel) - Aufstellung einer Satzung 
zum Besonderen Vorkaufsrecht gem. § 25, Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei einer Enthaltung:

1. Für die geplante Gebietsentwicklung in Leonberg (Bereich GE Mühlpfad- Stiefel) wird zur wei-
teren Sicherung der Planung eine Satzung zum Besonderen Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB (Anlage 1) beschlossen. Die zugehörige Abgrenzung des Satzungsgebietes ist 
dem beigefügten Lageplan (Anlage 2) vom 31.10.2018 zu entnehmen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zum Inkrafttreten der Satzung zu 
veranlassen.

Ö 13 Sonderzuschuss für den Tennisclub Leonberg

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig ohne Enthaltung:

Dem Tennisclub Leonberg (TCL) wird gemäß § 5 (6),d) der Richtlinien zur Förderung von 
Vereinen für den Umbau des Hallenbads im Vereinsgebäude in eine Sporthalle auf Antrag 
des Vereins sowie des Stadt Verband Sport ein Zuschuss von 50% aus einer max. zu-
schussfähigen Investitionssumme von 332.627 EUR = 166.313 EUR bewilligt.

Ö 14 Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags 
sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschusses

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n :

1. Der Zuschnitt des Erbbaugrundstücks wird dergestalt verändert, dass die in der Gefähr-
dungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrundstücks 
ist. In diesem Zuge erfolgt die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages mit dem Verein 
Schützengilde Höfingen e.V. über die dann neu vermessene Teilfläche des städtischen 
Grundstücks Flst. 4536/2 der Gemarkung Höfingen bis 31.12.2068. Der Verein verpflich-
tet sich zum Rückbau der Schießsportanlage auf eigene Kosten, sofern die Nutzung als 
solche dauerhaft aufgegeben wird.
 

2. Der Schützengilde Höfingen wird für den Umbau der Sportanlage inkl. des Vereinsheims 
ein erhöhter Sonderzuschuss nach § 5 (1) und (3) sowie § 5 (6) Abschnitt d) der Ver-
eins-förderrichtlinien der Stadt Leonberg von 308.529 EUR (50 % aus einer Investitions-
summe von 617.058 EUR) bewilligt.

 
3. Der Verein steht einer Nutzung der Mehrzweckhalle auch für andere Vereine und Institu-

tionen, wie zum Beispiel der Volkshochschule und der Familienbildungsstätte, offen. 

Ö 14.1 Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags 
sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschusses

Beschlussempfehlung aus dem Ortschaftsrat Höfingen

Der Tagesordnungspunkt wird unter Top 14, Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung 
und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschus-
ses, behandelt.
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Ö 14.2 Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags 
sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschusses

Der Tagesordnungspunkt wird unter Top 14, Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung 
und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschus-
ses, behandelt.

Ö 14.3 Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags 
sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschusses

Beschlussempfehlung aus dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 15.11.2018

Der Tagesordnungspunkt wird unter Top 14, Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung 
und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschus-
ses, behandelt.

Ö 14.4 Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags 
sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschusses

Beschlussempfehlung aus dem Sozial- und Kultusausschuss vom 14.11.2018

Der Tagesordnungspunkt wird unter Top 14, Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung 
und Anpassung des Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten Sonderzuschus-
ses, behandelt.

Ö 15 Albert-Schweitzer-Gymnasium – Fassadensanierung mit Fenstern 
und Jalousien – Beauftragung der Nachtragsangebote des Gewerks 
Fensterelemente

Die Mitglieder des Gemeinderates b e s c h l i e ß e n  einstimmig bei einer Enthaltung:

1.) Die Beauftragung des Nachtragsangebots NA02 mit einer Angebotssumme in Höhe von 
16.565,04 € (inkl. MwSt.) an die Fa. Seufert-Niklaus GmbH, Lindenweg 2, 97654 Bastheim 
wird genehmigt. 

Ö 16 Anfragen

Ö 16.1 Neuer Bußgeldkatalog

Ö 16.2 Freiwillige Feuerwehr
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Ö 16.3 Fahrbahnmarkierungen

Ö 16.4 Müllbehälter an der Bushaltestelle Leonberger Straße

Ö 17 Verschiedenes

Ö 17.1 Dank

Ö 17.2 Wifi im Stadtpark

Ö 17.3 Dank des Herrn Oberbürgermeister Martin G. Kaufmann

Leonberg, den 15. Januar 2019

Ophelia Ertel
Schriftführung

Zu beachten ist, dass das Protokoll bei der Veröffentlichung noch nicht von den Mitgliedern 
des Gemeinderates gebilligt und unterzeichnet ist.


